
BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 19. März 2010 

über die Streichung der Fundstelle für die Norm EN 353-1:2002 „Persönliche Schutzausrüstungen 
gegen Absturz — Teil 1: Steigschutzeinrichtungen einschließlich fester Führung“ gemäß Richtlinie 

89/686/EWG des Rates 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 1619) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/170/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen ( 1 ), ins­
besondere auf Artikel 6 Absatz 1, 

gestützt auf die Stellungnahme des Ständigen Ausschusses, der 
gemäß Artikel 5 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par­
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informati­
onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vor­
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informations­
gesellschaft ( 2 ) eingesetzt wurde, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Norm EN 353-1:2002 „Persönliche Schutzausrüstun­
gen gegen Absturz — Teil 1: Steigschutzeinrichtungen 
einschließlich fester Führung“ wurde am 12. März 2002 
vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) ver­
abschiedet. Die Fundstelle der Norm wurde erstmals am 
28. August 2003 im Amtsblatt der Europäischen Union ( 3 ) 
veröffentlicht. 

(2) Das Vereinigte Königreich hat einen förmlichen Einwand 
gegen die Norm EN 353-1:2002 erhoben. 

(3) In Bezug auf Abschnitt 4.7 der Norm EN 353-1:2002 ist 
das Vereinigte Königreich der Ansicht, dass die Spezifi­
kationen für die Bedienungsanleitung nicht den in 
Anhang II Abschnitt 1.4 Buchstaben a und b der Richt­
linie enthaltenen Anforderungen genügen. 

(4) In Bezug auf Abschnitt 5 der Norm EN 353-1:2002 ist 
das Vereinigte Königreich der Ansicht, dass mit dem be­
schriebenen Prüfverfahren nicht auf alle realistisch vor­
hersehbaren Absturzbedingungen, z. B. Stürze nach hin­
ten oder zur Seite, geprüft werde, weshalb die Gefahr, 
dass eine Einrichtung versagt, erheblich sei. Deshalb ver­

tritt das Vereinigte Königreich die Ansicht, dass die Norm 
den Anforderungen von Anhang II Abschnitte 1.1.1 und 
3.1.2.2 der Richtlinie nicht genügt. 

(5) Nach Prüfung der Norm EN 353-1:2002 stellt die Kom­
mission fest, dass diese Norm nicht vollständig den in der 
Richtlinie 89/686/EWG Anhang II Abschnitte 1.1.1, 1.4 
und 3.1.2.2 enthaltenen grundlegenden Anforderungen 
für Gesundheitsschutz und Sicherheit genügt. 

(6) Die Fundstelle für die Norm EN 353-1:2002 sollte daher 
aus dem Verzeichnis der harmonisierten Normen im 
Amtsblatt der Europäischen Union gestrichen werden, so 
dass die Einhaltung der einschlägigen einzelstaatlichen 
Normen zur Umsetzung der harmonisierten Norm EN 
353-1:2002 nicht mehr die Vermutung begründen kann, 
dass die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 
89/686/EWG eingehalten sind — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Fundstelle für die Norm EN 353-1:2002 „Persönliche 
Schutzausrüstungen gegen Absturz — Teil 1: Steigschutzein­
richtungen einschließlich fester Führung“ wird aus dem Ver­
zeichnis der harmonisierten Normen im Amtsblatt der Europäi­
schen Union gestrichen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 19. März 2010 

Für die Kommission 

Antonio TAJANI 
Vizepräsident
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